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Graf Gudenus

Das Ende der Fursten
Dietrichstein in Tarasp

Zwischen Tirol und Graubiinden — oder innerhalb Graubiindens — lag
dieses dem Heiligen Romischen Reiche zugehorige Territorium. Es
gehorte offensichtlich nicht «zu Osterreich» wohl aber dem Hause
Osterreich als gefiirsteten Grafen von Tirol" 2. Seit 1678 waren die
Dietrichstein «Pfandherren», seit 1685 reichsunmittelbare Eigenttimer
der «Herrschaft und Bergveste Trasp im Engadin». Diese war eine
«freie Reichsherrschafty mit «Sitz und Stimme am Reichstagy»’. Die
«Grafschaft» Trasp gehorte dem Osterreichischen Reichskreise an®.
Die Dietrichstein hatten offensichtlich — Tarasp wegen — Sitz und
Stimme im Reichsfiirstenrat, und zwar scheinbar rangméssig zwi-
schen den heute noch blithenden fiirstlichen Hausern Lobkowitz,
Salm, Auersperg, Fiirstenberg und Schwarzenberg®. Die Erhebung der
Dietrichstein in den Fiirstenstand — auch unter Erhebung von Tarasp zu
einem (Reichs)Fiirstentum bzw. einer gefiirsteten Grafschaft ? — sowie
die Introduzierung mit Sitz und Stimme im Reichsfiirstenrat muss
demnach 1654/1667 stattgefunden haben®.

Taler von Tarasp
(Durchmesser
43mm) mit Biste
des Firsten
Ferdinand von
Dietrichstein
(11698) auf der
Vorderseite und
Wappen der
Familie auf der
Ruckseite.
Umschrift
“Ferd(inandus)
S(acri) R(omani)
I(mperii) a
Dietrichstein in
Nicolspurg et
Dominus in
Trasp 1695.
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Die Fiirsten (von)’ Dietrichstein sind ithrer Herkunft nach ein
Kérntner Ministerialengeschlecht, das erstmals 1250 erscheint, dessen
gesicherte Stammreihe auf eben dieses Jahr zuriickgeht. Die anfangs
dieses Jahrhunderts erloschene Familie war eines der wohlhabendsten
und daher einflussreichsten und machtigsten Geschlechter der Monar-
chie®. Die Dietrichstein waren vielleicht jenes Geschlecht, das dem
Hause Osterreich am néchsten stand. Dies mag seine Ursache darin
haben, dass diese Familie quasi eine Verldngerung des Erzhauses — des
Stammes Habsburg — war. Einer der grossen Dietrichstein, Sigismund,
1481-1533, war der Gemahl einer anerkannten natiirlichen Tochter
von Kaiser Maximilian I. Dies schuf natiirlich besondere Beziehungen
und bewirkte vielleicht, dass die Dietrichstein stets hiindisch ergebene
Kreaturen waren’ und zu besonders vertrauensvollen Missionen her-
angezogen wurden.

Anlésslich des Friedens von Lunéville wurde Tarasp “bereinigt”.
Dafiir herhalten musste, wie so oft, Kirchenbesitz. Das Auge der Ver-
teiler fiel auf die Herrschaft Neuravensburg bei Wangen im Allgédu —,
die der in der Republik Helvetien gelegenen Abtei Sankt Gallen
gehorte'?. Tarasp diirfte nur ein reichsunmittelbares Territorium von
entsprechender Scheinqualitit gewesen sein. Im Innern lag ein Ver-
héltnis Lehensherr — Vasall vor, und zwar zwischen dem gefiirsteten
Grafen von Tirol, damals Kaiser Franz II. (I.), und seinem Untertan
Dietrichstein, wie das folgende Regest zeigt'.

{

«... [Artikel 1] Seine kaiserl: konigl: Apostolische Majestdt er-
theilen hiemit als gefiirsteter Graf zu Tyrol dem Herrn Fiirsten von
Dietrichstein IThren Lehens und oberlandesherrlichen Consens.
Schloss und Herrschaft Trasp an der Grinzscheide Tyrols und gemei-
ner drey Biinde, der helvetischen Republik zu iiberlassen, und die bis-
her St: Gallische Herrschaft Neu-Ravensburg in der Landvogtey
Schwaben zur Entschddigung dafiir anzunehmen ...

[Artikel IlI] Der Herr Fiirst von Dietrichstein erkennet Neu-
Ravensburg, so wie vormals Trasp als ein rechtes oesterreichisches
Mannslehen, worin in Bestdtigung des ... Rezesses vom 12. November
1687. alle jene ehelich gebornen fiirstlichen Agnaten nachzufolgen
haben, die von weiland dem Friirsten Maximilian von Dietrichstein
abstammen und von dem der heil: rémischen Kirche Cardinal Franz
von Dietrichstein, tanquam instituente et fidei commitente zum fiirstli-
chen Stand und Wiirde laut Testaments ddo Edenburg" 29."" Decem-
ber 1634 berufen worden. Der Fiirst von Dietrichstein wird dieses
Lehen beim Ober Osterreichischen Lehenhofe'® zu Insbruck binnen
Jahr und Tag requirieren ...

[Artikel VI] Der Herr Fiirst von Dietrichstein wird jene 720 fl.
welche er wegen der Reichsherrschaft Neu-Ravensburg, als aversum
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zur schwibischen Kreiskasse beytrigt, kiinftighin an das Rentamt der
Grafschaft Montfort zu Tettnang entrichten, wo diese Summe sohin im
Allerhéchsten Nahmen Seiner kais: konigl: Majestdit in die obge-
dachte Kreiskasse abgefiihrt werden wird ... Seine Majestiit wollen
auch die fiirstliche Reichstags-Stimme durch Ihren Erzherzoglich-
Osterreichischen Direktorial-Gesandten ex commissione vertreten
lassen ...

Wien den 1."" Hornung 1804 ...'.

1

... zur Bestdtigung ... haben wir ... eigenhdndig unterzeichnet ...

[Wien 2. Februar 1804] ...".

Gerhard Kobler, Historisches Lexikon der deutschen[sic] Lander, Miinchen
31990, S. 549. Genaue Angaben fehlen in diesem derzeit massgebenden Werk.
Auch sonst ist dieses Werk etwas dirftig. Zu jedem kleinsten Punkt fehlt
offensichtlich Literatur. Dies ist allerdings nicht dem Autor, sondern den
“Nicht-Autoren” anzulasten. Zum Erwerb von Tarasp durch Graubiinden
mogen diese Zeilen einen kleinen Beitrag darstellen.
Siehe weiter unten.
3 Karl Friedrich Frank, Standeserhebungen ... bis 1806 ..., I (Senftenegg 1967),
S. 232. «freie» will sagen, dass Tarasp wohl weder einem Grafenkollegium
noch einer Reichsritterschaft zugeordnet war (vgl. Kobler, wie Anm. 1).
+ Wie Anm. 1, S. 398.
5 Ebenda, S. XVII.
o Von Seiner Klaiserlichen]. und K[oniglichen]. Apostolischen Majestiit
Obersthofmeisteramte. [herausgegebene] Rangordnung am Hofe Seiner K.
und K. Apostolischen Majestit. Wien 1913, S. 7-8. Nach Frank (vgl. Anm.
3) kann das nicht stimmen. Jean-Englebert Fiirst Aremberg — die Schreib-
weise Arenberg ist franzdsischer oder belgischer Natur -, Les princes du St.
Empire, Louvain (Lowen) 1951, S. 26, schreibt, dass die Aufnahme im
Reichsfiirstenrat am 28. Februar 1654 stattfand (S. 28 kennt das Datum 4.
Oktober 1686).
Im Osterreichischen ist man moglichst «von-losy, so diskret wie moglich; die
Ausnahme, die diese Regel bestitigen: der einfache Adel, manchmal mit
einem “Edler” oder “Ritter” garniert.
Welchen Rang nahmen die Dietrichstein diesbeziiglich unter den Lobkowitz,
etc. ein? (Dazu vgl. Zeitschrift “Adler”, Band 11/XXV, Wien 1977-1979, S.
197, die Rezension aus der Feder des verstorbenen Schweizer Staatsbiirgers
Fiirst Schwarzenberg). Die Esterhdzy waren wohl etwas zu fremdlindisch
geblieben, obzwar diese in Wien — aber eben nur hier, linksseits der Wien —
durchaus etwas zéhlten.
Eine “Biographi” der Dietrichstein ist ein Desideratum! Vgl. Friedrich Graf
Lanjus, Die erbliche Reichsratswiirde ..., Haindorf am Kamp [-] Langenlois
1939; Osterreichisches Familienarchiv, I11, Neustadt a.d. Aisch 1969; Roman
Freiherr von Prochdzka, Genealogisches Handbuch erloschener béhmischer
Herrenstandsfamilien, Miinchen 1990. Der des Franzosischen Kundige wird
auf Michel Huberty ..., L’ Allemagne dynastique, die Hand legen; ein Werk,
das immer massgebender wird, vor allem des Anhanges wegen; VI (Le Per-
reux-sur-Marne 1991) S. 371. Die Einleitung des Artikels Dietrichstein liegt
leider total daneben, obzwar der Literaturangaben (OPA, wohl Druckfehler:
fiir OF A, IIT) nach die erforderlichen Angaben alle auf dem Tische lagen. Ob
ein so altes Geschlecht auf gutes Franzosisch wirklich «antique» ist?

Anmerkungen
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10 Ernst Walder, Das Ende des Alten Reiches, Bern °*1975,
S. 12ff, 25 (§ 11), 38 (§ 29), 42 (Nr. 87) [74, § 24].

f Arenberg, vgl. Anm. 6, S. 70, 133.

12 Wie Anm. 1, S. 366ff.

13 Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Allgemeine Urkundenreihe [Ratificatio-

nen nach dem Frieden von Lunéville von 1801; nach dem Reichsdeputations-

hauptschluss von 1803], 1804 Februar 1/2.

Odenburg/Sopron, Ungarn. Moglicherweise fand damals hier ein ungarischer

Reichstag statt.

Die oberosterreichische Regierung in Innsbruck hat mit der spéteren gleich-

namigen in Linz absolut nichts zu tun.

Oberésterreich hiess damals noch Osterreich ob der Ems. Die niederoster-

reichischen Lander wurden damals in Wien regiert, die innerdsterreichischen

in Graz. Von der oberdsterreichischen Regicerung in Inssbruck wurde spiter

die vorderosterreichische abgespalten.

U.a., nicht eigenhindig, unterfertigt «Johann Carl Fiirst v Dietrichsteiny.

Hier haben u.a., eigenhidndig, unterfertigt Kaiser Franz II. (I.); sowie «Johann

Carl Fiirst Dietrichstein», ohne dem zu teutonischen “von™.

Philipp Gudenus, 16 rue Anatole France, F-91120 Palaiseau Adresse des Autors




	Das Ende der Fürsten Dietrichstein in Tarasp

